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Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen e.V. (BZA) 

Abgeschlossen am 22. Juli 2003 
zwischen dem

und den unterzeichnenden  
Mitgliedsgewerkschaften des DGB

Prinz-Albert-Straße 73, 53113 Bonn

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) 

Königsworther Platz 6, 30167 Hannover 

Gewerkschaft Nahrung – Genuss – Gaststätten (NGG) 

Haubachstraße 76, 22765 Hamburg

IG Metall

Lyoner Straße 32, 60528 Frankfurt am Main

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)

Reifenbergerstraße 21, 60489 Frankfurt am Main

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. (ver.di)

Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin 

Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU)

Lyoner Straße 32, 60528 Frankfurt am Main

TRANSNET

Weilburger Straße 24, 60326 Frankfurt am Main 

Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Forststraße 3a, 40721 Hilden

Manteltarifvertrag Zeitarbeit
■ vom 22.07.2003  
■ geändert durch Änderungstarifvertrag vom 22.12.2004  
■ geändert durch Änderungstarifvertrag vom 30.05.2006
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§ 1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt

§ 1.1  räumlich:

für die Bundesrepublik Deutschland;

§ 1.2  fachlich:

für die tarifgebundenen Mitgliedsunter-
nehmen des Bundesverbandes Zeitar-
beit Personal-Dienstleistungen e.V. (ein- 
schließlich ihrer Hilfs- und Nebenbetrie-
be);

§ 1.3  persönlich:

für die Arbeitnehmer (Mitarbeiter), die 
von dem Zeitarbeitunternehmen (Arbeit-
geber) einem Entleiher (Kundenbetrieb) 
im Rahmen des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes (AÜG) überlassen werden 
und Mitglieder einer der vertragsschlie-
ßenden Gewerkschaften sind.

Einzelvertraglich können von den Rege-
lungen dieses Tarifvertrages abweichen-
de Vereinbarungen getroffen werden mit 
Mitarbeitern, die außertariflich beschäf-
tigt sind, wenn ihr Jahresverdienst den 
tariflichen Jahresverdienst der höchsten 
tariflichen Entgeltgruppe übersteigt. 

Die in diesem Tarifvertrag verwendeten 
männlichen Bezeichnungen dienen aus-
schließlich der besseren Lesbarkeit und 
gelten für beide Geschlechter.

§ 2

Dauer der Arbeitszeit/
Vollzeitarbeit

Die individuelle regelmäßige monatli-
che Arbeitszeit beträgt 151,67 Stunden; 
dies entspricht einer durchschnittlichen 
wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stun-
den. Diese muss im Durchschnitt von 12 
Kalendermonaten nach Maßgabe des § 4 
erreicht werden.

In den Fällen, in denen ein Mitarbeiter 
dauerhaft in ein Unternehmen mit län-
gerer Arbeitszeitdauer überlassen wird, 
können die Arbeitsvertragsparteien eine 
entsprechend längere Arbeitszeit (max. 
40 Stunden/ Woche) vereinbaren. Die 
Vergütung wird in diesem Fall entspre-
chend angepasst. 

Die individuelle regelmäßige jährliche  
Arbeitszeit ergibt sich aus der monatli-
chen Arbeitszeit gem. Satz 1 multipliziert 
mit 12.

§ 3

Teilzeitarbeit

Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die verein-
barte individuelle regelmäßige monatli-
che Arbeitszeit des Mitarbeiters geringer 
ist als 151,67 Stunden.



§ 4

Verteilung der Arbeits-
zeit/Flexibilisierung

§ 4.1  Die tatsächliche Lage der 
Arbeitszeit wird an die des Kundenbetrie-
bes angepasst. Beginn und Ende der täg-
lichen Arbeitszeit einschließlich der Pau-
sen und die Verteilung der Arbeitszeit auf 
die einzelnen Wochentage richten sich 
nach den im jeweiligen Kundenbetrieb 
gültigen Regelungen bzw. Anforderun-
gen des Kundenbetriebes.

Umkleiden, Waschen sowie Ruhepausen 
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes (z. B. 
Frühstücks-, Mittags-, Kaffeepausen) 
gelten nicht als Arbeitszeit, es sei denn, 
für die Arbeitnehmer im Entleihbetrieb 
gelten abweichende Regelungen.

§ 4.2  Zum Ausgleich der mo-
natlichen Abweichungen zwischen der 
nach § 2/§ 3 vereinbarten individuellen 
regelmäßigen Arbeitszeit des Mitarbei-
ters und der tatsächlichen Arbeitszeit 
nach § 4.1 wird ein Arbeitszeitkonto ein-
gerichtet. In das Arbeitszeitkonto können 
Plus- und Minusstunden eingestellt wer-
den.

§ 4.31  Plusstunden sind die über 
die individuelle regelmäßige monatliche 
Arbeitszeit hinaus entstandenen Arbeits-
stunden. Minusstunden sind die unter der 
individuellen regelmäßigen monatlichen 
Arbeitszeit liegenden Arbeitsstunden. 

Das Arbeitszeitkonto darf max. 200 Plus-
stunden umfassen.

Zur Beschäftigungssicherung kann das 
Arbeitszeitkonto bei saisonalen Schwan-
kungen im Einzelfall bis zu 230 Plusstun-
den umfassen.

Beträgt das Guthaben mehr als 150 Stun-
den, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die 
über 150 Stunden hinausgehenden Plus-
stunden inklusive der darauf entfallen-
den Sozialversicherungsabgaben gegen 
Insolvenz zu sichern und die Insolvenz-
sicherung dem Mitarbeiter nachzuwei-
sen. Ohne diesen Nachweis darf das Ar-
beitszeitkonto abweichend von Abs. 2 
und 3 max. 150 Stunden umfassen und 
der Mitarbeiter ist nicht verpflichtet, über 
150 Stunden hinausgehende Plusstunden 
zu leisten.

Durch Feiertage ausgefallene Arbeits-
stunden werden in Höhe der ausgefal-
lenen Arbeitszeit entsprechend der Ar-
beitszeitverteilung gemäß §4.1 auf das 
Arbeitszeitkonto gebucht.

§ 4.4  Das Arbeitszeitkonto ist 
spätestens nach 12 Monaten auszuglei-
chen.

Ist der Zeitausgleich in diesem Zeitraum 
nicht möglich, ist er in den folgenden 3 
Monaten vorzunehmen. Dazu hat der Ar-
beitgeber mit dem betroffenen Mitarbei-
ter spätestens nach Ablauf der 12 Mo-
nate gemäß Abs. 1 eine entsprechende 
Vereinbarung zu treffen mit dem Ziel, ei-
nen vollständigen Zeitausgleich vorzu-
nehmen.
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1) Protokollnotiz zu § 4.3:

Die Tarifvertragsparteien werden zu Beginn des Jahres 2005 auf Antrag einer Seite auf Basis der bis dahin gemachten Erfah-
rungen in Verhandlungen darüber eintreten, ob die o. a. Stundengrenzen entfallen oder neu festgelegt werden und ob eine 
Begrenzung von Minusstunden vorgenommen wird.



Ist auch in diesem Zeitraum der Zeit-
ausgleich aus betrieblichen Gründen 
nicht möglich, kann ein Übertrag in den 
nächsten Ausgleichszeitraum mit maxi-
mal 150 Stunden erfolgen. Die darüber 
hinaus gehenden Stunden sind in Geld 
auszugleichen.

Die Übertragung dieser Zeitguthaben er-
folgt im Rahmen der Zeitkontengrenzen 
gemäß §4.3 und weitet diese nicht aus.

§ 4.5  Der Ausgleich der Zeit-
konten erfolgt in der Regel durch Freizeit-
entnahme nach folgenden Maßgaben:

a) Nach Vereinbarung mit dem Mitarbei-
ter ist jederzeit ein Ausgleich der Plus-
stunden durch Freizeit möglich.

b) Der Mitarbeiter kann verlangen, wäh-
rend der Einsatzzeit beim Kunden je 35 
Plusstunden einen Arbeitstag aus dem 
Zeitkonto in Freizeit zu erhalten. Dieser 
Anspruch kann nur einmal je Kalender-
monat für max. zwei Arbeitstage geltend 
gemacht werden. 

Voraussetzung für diesen Anspruch ist 
die Einhaltung einer Ankündigungsfrist 
von einer Woche.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Frei-
zeitverlangen aus dringenden betrieb-
lichen Gründen zu widersprechen. Als 
dringender betrieblicher Grund in die-
sem Sinne gilt die Ablehnung des Kun- 
denbetriebes, soweit kein Ersatzmit-
arbeiter zur Verfügung steht.

Im Falle der Ablehnung des Freistellungs-
antrags hat der Mitarbeiter Anspruch auf 
eine verbindliche Vereinbarung über die 
spätere Lage der beantragten Freistel-
lungstage.

c) Aufgrund einer Vereinbarung zwischen 
Mitarbeiter und Arbeitgeber können wei-
tere Freistellungstage in einem Monat 
festgelegt oder Freistellungstage mehre-
rer Monate zusammengefasst werden.

d) Durch Vereinbarung zwischen Mitar-
beiter und Arbeitgeber können im Aus-
gleichszeitraum bis zu 70 Stunden aus 
dem Zeitkonto in Geld ausgeglichen wer-
den.

Ist der Mitarbeiter an einem festgelegten 
Freistellungstag arbeitsunfähig erkrankt, 
bleibt dieser Tag ein Freistellungstag und 
wird nicht zum Entgeltfortzahlungstag; 
eine Rückübertragung in das Zeitgutha-
ben erfolgt nicht.

§ 4.6  Im Falle des Ausscheidens 
des Mitarbeiters ist der Saldo auf dem 
Arbeitszeitkonto wie folgt auszugleichen: 
Plusstunden werden abgegolten, Minus-
stunden werden bei Eigenkündigung 
des Mitarbeiters bzw. außerordentlicher 
Kündigung bis zu 35 Stunden verrechnet, 
soweit eine Nacharbeit betrieblich nicht 
möglich ist.
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§ 5

Arbeitsbereitschaft/ 
Bereitschaftsdienst/ 
Rufbereitschaft/ 
Ruhezeiten

Soweit Mitarbeiter in Kundenbetrieben 
mit Arbeitsbereitschaft oder Bereit-
schaftsdienst oder in Rufbereitschaft 
eingesetzt werden und für den Kunden-
betrieb entsprechend §7 ArbZG betrieb-
liche und/oder tarifliche Sonderregelun-
gen zur Arbeitszeit und Ruhezeit gelten, 
gelten diese entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die jeweilige Regelung voll-
umfänglich für den Mitarbeiter zur An-
wendung kommt.

§ 6

Mehrarbeit

Mehrarbeitstunden sind die Arbeits-
stunden, die zusätzlich geleistet wer-
den und die nicht an der tatsächlichen 
Arbeitszeit im Kundenbetrieb orientiert 
über die nach §§ 2 bis 4 festgelegte indi-
viduelle regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
angeordnet werden.

§ 7

Nacht-, Sonntags-  
und Feiertagsarbeit/ 
Zuschläge

§ 7.1  Zuschlagspflichtig sind 
die vollen Arbeitsstunden, durch die die 
vereinbarte individuelle regelmäßige 
monatliche Arbeitszeit des Mitarbeiters 
nach § 2/§ 3 in einem Monat um mehr als 
15% überschritten wird.

Der Zuschlag beträgt 25% des jewei-
ligen tariflichen Stundenentgeltes nach  
§§ 2 bis 4 des Entgelttarifvertrages.

§ 7.2  Nachtarbeit ist die Arbeit 
in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 6.00 
Uhr.

Die Höhe des Zuschlags für Nachtarbeit 
richtet sich nach der Zuschlagsregelung 
des Kundenbetriebes. Sie beträgt höchs-
tens 25% des jeweiligen tariflichen Stun-
denentgeltes nach §§ 2 bis 4 des Entgelt-
tarifvertrages. 

§ 7.3  Sonn- und Feiertagsar-
beit ist die an Sonntagen bzw. gesetzli-
chen Feiertagen geleistete Arbeit in der 
Zeit zwischen 0.00 Uhr und 24.00 Uhr. § 9 
Abs. 2 und 3 Arbeitszeitgesetz finden An-
wendung.

Entscheidend für die Frage, ob Feiertags-
arbeit vorliegt, ist das Feiertagsrecht des 
Arbeitsortes.

Die Höhe des Zuschlags für Sonntags- 
und Feiertagsarbeit richtet sich nach den  
Zuschlagsregelungen des Kundenbetrie-
bes. Sie beträgt höchstens 50 % des  
jeweiligen tariflichen Stundenentgelts 
nach §§ 2 bis 4 des Entgelttarifvertra-
ges für Sonntagsarbeit und höchstens 
100 % für Feiertagsarbeit sowie für Ar-
beit an Heiligabend und Silvester nach 
14.00 Uhr.

§ 7.4  Treffen mehrere der vor-
genannten Zuschläge zusammen, ist nur 
der jeweils höchste zu zahlen.
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§ 8

Einsatzregelungen

§ 8.1  Soweit dem Mitarbeiter 
Aufgaben im Kundenbetrieb übertragen 
sind, unterliegt er dem Direktionsrecht 
des Kundenbetriebes. Das allgemeine 
Direktionsrecht des Arbeitgebers bleibt 
hiervon unberührt. 

§ 8.2  Der Mitarbeiter ist ver-
pflichtet, auf Anordnung des Arbeitge-
bers an wechselnden Einsatzorten tätig 
zu werden. 

Beschränkende Regelungen bedürfen der 
ausdrücklichen vertraglichen Vereinba-
rung.

Der Mitarbeiter hat Anspruch auf eine 
Einsatzmeldung mit den wesentlichen 
Inhalten seines Einsatzes im Kundenbe-
trieb.

§ 8.3  Sofern für den einfachen 
Weg außerhalb der Arbeitszeit von der 
Niederlassung / Geschäftsstelle zum Ein-
satzort beim Kundenbetrieb mehr als 1,5 
Stunden bei Benutzung des zeitlich güns-
tigsten öffentlichen Verkehrsmittels auf-
gewendet werden müssen, erhält der 
Mitarbeiter die über 1,5 Stunden hinaus-
gehende Wegezeit je Hin- und Rückweg 
mit den tariflichen Entgelten nach §§ 2 
bis 4 des Entgelttarifvertrages bezahlt, 
sofern er diese Wegezeit tatsächlich auf-
gewandt hat.

§ 8.4  Beträgt der zeitliche Auf-
wand für die Wegezeit im Sinne von § 8.3 
mehr als 2 Stunden, hat der Mitarbeiter 
Anspruch auf Übernahme von Übernach-
tungskosten nach folgender Maßgabe:

Das Zeitarbeitsunternehmen übernimmt 
grundsätzlich die Organisation der Unter-
bringung und die Kosten in voller Höhe. 
Bei erforderlicher Eigenorganisation ei-
ner Unterkunft durch den Mitarbeiter 
werden die Kosten nach vorheriger Ge-
nehmigung und Vorlage einer entspre-
chenden Quittung/Rechnung vom Ar-
beitgeber übernommen bzw. erstattet. 
Alternativ kann eine Übernachtungspau-
schale in Höhe der steuerlichen Sätze 
vereinbart werden.

§ 8.5  – gestrichen –

§ 8.6  Der Arbeitgeber ist be-
rechtigt, tarifliche Leistungen gemäß 
§ 8.4 und § 8.5 anstelle des Tarifentgel-
tes zu zahlen, soweit das Netto-Gesamt-
einkommen des Mitarbeiters das tarifli-
che Netto-Gesamteinkommen übersteigt, 
das sich aus dem Bruttoentgelt gemäß 
§§ 2 bis 4 des Entgelttarifvertrages er-
gibt. 

Dafür dürfen maximal 25% vom Brutto-
entgelt verrechnet werden. Dies gilt auch 
für außer- und übertarifliche Aufwen-
dungsersatzleistungen (z .B. Fahrgeld), 
soweit sie einzelvertraglich vereinbart 
sind.

§ 8.7  Sonstiger Aufwendungs-
ersatz gemäß § 670 BGB ist einzel-
vertraglich zu regeln.
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§ 9

Begründung/Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses

§ 9.1  Die Begründung des Ar-
beitsverhältnisses erfolgt aufgrund eines 
schriftlich abzuschließenden Arbeitsver-
trages.

Bei unentschuldigtem Nichterscheinen 
am ersten Arbeitstag gilt der Arbeitsver-
trag als nicht zustande gekommen.

§ 9.2  Der Arbeitsvertrag kann 
abweichend von §14 Abs. 2 S.1 Teilzeit 
und Befristungsgesetz bis zu einer Ge-
samtdauer von zwei Jahren auch ohne 
Vorliegen eines sachlichen Grundes be-
fristet werden. Innerhalb dieser Zeit-
spanne kann das Arbeitsverhältnis bis zu 
viermal verlängert werden. §14 Abs. 2 S. 
2 und 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
bleiben unberührt.

§ 9.3  Die ersten sechs Monate 
des Beschäftigungsverhältnisses gelten 
als Probezeit.

Während der Probezeit kann das Arbeits-
verhältnis mit einer Frist von einer Woche 
in den ersten 3 Monaten gekündigt wer-
den. Danach gelten die gesetzlichen Kün-
digungsfristen während der Probezeit ge-
mäß § 622 Abs. 3 BGB von zwei Wochen.

Bei Neueinstellungen kann die Kündi-
gungsfrist während der ersten zwei Wo-
chen des Beschäftigungsverhältnisses 
arbeitsvertraglich auf einen Tag verkürzt 
werden. Als Neueinstellungen gelten Ar-
beitsverhältnisse mit Mitarbeitern, die 
mindestens drei Monate lang nicht in ei-
nem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber 
standen.

§ 9.4  Im Übrigen gelten für 
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
durch den Arbeitgeber oder den Mitar-
beiter beiderseits die Fristen des § 622 
Abs. 1 und 2 BGB.

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen 
(§ 623 BGB).

§ 9.5  Die gesetzlichen Vor-
schriften über die fristlose Kündigung 
bleiben unberührt. 

§ 9.6  Nach Ausspruch einer 
Kündigung ist der Arbeitgeber berechtigt, 
den Mitarbeiter unter Fortzahlung seines 
Entgeltes freizustellen. Plusstunden aus 
dem Arbeitszeitkonto werden angerech-
net und Resturlaubsansprüche gewährt. 

§ 10

Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und bei Maßnahmen der medizinischen 
Vorsorge und Rehabilitation richtet sich 
nach den Bestimmungen des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes.
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§ 11

Urlaub

§ 11.1  Der Mitarbeiter hat in je-
dem Kalenderjahr Anspruch auf bezahl-
ten Erholungsurlaub. Urlaubsjahr ist das 
Kalenderjahr.

§ 11.22  Die dem Mitarbeiter zu-
stehende Urlaubsdauer richtet sich nach 
der Dauer der ununterbrochenen Be-
triebszugehörigkeit.

Der Urlaub beträgt 

■ im ersten Jahr 24 Arbeitstage,

■ im zweiten Jahr 25 Arbeitstage,

■ im dritten Jahr 26 Arbeitstage,

■ im vierten Jahr 28 Arbeitstage,

■ ab dem fünften Jahr 30 Arbeitstage.

Bei Ausscheiden innerhalb der ersten 
sechs Monate des Bestehens des Be-
schäftigungsverhältnisses erwirbt der 
Arbeitnehmer einen Urlaubsanspruch ge-
mäß §§ 3 und 5 Bundesurlaubsgesetz.

Verteilt sich die individuelle regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit des Mitarbei-
ters auf mehr oder weniger als fünf Ar-
beitstage in der Woche, erhöht oder ver-
mindert sich der Urlaub entsprechend.

Fällt ein Feiertag in den Urlaub des Mit-
arbeiters, richtet sich die Frage, ob dieser 
nicht als Urlaubstag zu rechnen ist, nach 
dem Feiertagsrecht des Sitzes des Ar-
beitgebers; wird der Einsatz beim Kunden-

unternehmen zum Zwecke des Urlaubs 
unterbrochen, richtet sich dies nach dem 
Feiertagsrecht des Arbeitsortes.

Im Ein- und Austrittsjahr hat der Mitar-
beiter gegen den Arbeitgeber Anspruch 
auf so viele Zwölftel des ihm zustehen-
den Urlaubs, als er volle Monate bei ihm 
beschäftigt war.

Ein Urlaubsanspruch besteht insoweit 
nicht, als dem Mitarbeiter für das Ur-
laubsjahr bereits von einem anderen Ar-
beitgeber Urlaub gewährt oder abgegol-
ten worden ist. Der Mitarbeiter hat eine 
entsprechende Bescheinigung des vorhe-
rigen Arbeitgebers vorzulegen.

§ 11.3  Kann der Urlaub wegen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ganz oder teilweise nicht gewährt wer-
den, so ist er abzugelten.

§ 11.4  Bei der Urlaubsplanung 
sind bereits feststehende Kundenbe-
triebseinsätze zu berücksichtigen. Be-
reits genehmigte Urlaubstage stehen für 
Kundenbetriebseinsätze nicht zur Verfü-
gung.

§ 11.5  Bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses ist der Urlaubsan-
spruch während der Kündigungsfrist zu 
gewähren und zu nehmen. Besteht die 
Möglichkeit hierzu nicht, ist er insoweit 
abzugelten.

§ 11.6  Im Übrigen gelten die Be-
stimmungen des Bundesurlaubsgesetzes.

2) Protokollnotiz zu § 11.2

§1 Abs.1 Nr. 2 Arbeitnehmer-Entsendegesetz bleibt unberührt.
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§ 12

Arbeitsversäumnis/ 
Freistellung

§ 12.1  Ist der Mitarbeiter durch 
Krankheit oder sonstige unvorhersehba-
re Ereignisse an der Arbeitsleistung ver-
hindert, so hat er dem Arbeitgeber dies 
unverzüglich, möglichst fernmündlich, 
mitzuteilen und dabei die Arbeitsunfähig-
keit bzw. andere Gründe und die voraus-
sichtliche Dauer seiner Verhinderung an-
zugeben. Dieselbe Verpflichtung besteht, 
wenn die Verhinderung länger andauert, 
als dem Arbeitgeber bereits mitgeteilt.

Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfä-
higkeit ist der Mitarbeiter gemäß § 5  
Abs. 1 Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz 
verpflichtet, dem Arbeitgeber eine ärzt-
liche Bescheinigung über die Arbeitsun-
fähigkeit sowie deren voraussichtliche 
Dauer einzureichen. Der Arbeitgeber ist 
berechtigt, die Vorlage der ärztlichen 
Bescheinigung früher zu verlangen. Dau-
ert die Arbeitsunfähigkeit länger als in 
der Bescheinigung angegeben, so ist 
der Mitarbeiter verpflichtet, erneut eine 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen.  
Bei krankheitsbedingter Arbeitsverhinde-
rung ist der Beginn der Wiederaufnahme 
der Tätigkeit dem Arbeitgeber möglichst 
frühzeitig, spätestens jedoch 1 Arbeits-
tag vor Wiederaufnahme mitzuteilen.

§ 12.2  Der Mitarbeiter darf bei 
vorhersehbaren Ereignissen nur mit vor-
heriger Zustimmung des Arbeitgebers der 
Arbeit fern bleiben.

§ 12.3  Bei folgenden Ereignis-
sen, die auf einen regelmäßigen Arbeits-
tag des Mitarbeiters fallen, wird bezahl-
te Freistellung gewährt:

a) beim Tod naher Angehöriger 

Ehegatten, Kinder, Eltern sowie  
des eingetragenen Lebenspartners: 
2 Tage

Geschwister, Schwiegereltern:  
1 Tag

b) bei eigener Eheschließung, Eintra-
gung der eigenen Lebenspartner-
schaft sowie bei Niederkunft der 
Ehefrau:  
1 Tag 

c) bei Wahrnehmung öffentlich auf-
erlegter Pflichten (z. B. aus Ehren-
ämtern, Ladung als Zeuge oder ver-
gleichbaren Sachverhalten) unter 
Anrechnung der hierfür erhaltenen 
Entschädigung auf das Arbeitsent-
gelt:  
Freistellung für  
die erforderliche Zeit

d) Umzug aus dienstlicher Veranlassung 
1 Tag 

Die Höhe des weiter zu zahlenden Ar-
beitsentgelts bemisst sich nach §13.3.

§ 12.4  Mit §12.3 sind die in An-
wendung des § 616 BGB möglichen Fälle 
festgelegt.
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§ 13

Entgeltvorschriften

§ 13.1  Die Mitarbeiter erhalten 
ein Monatsentgelt auf Basis ihrer ver-
einbarten individuellen regelmäßigen 
Arbeitszeit, das spätestens bis zum 15. 
Banktag des Folgemonats in der Regel 
unbar ausgezahlt wird.

§ 13.2  Das Monatsentgelt setzt 
sich aus den festen Entgeltbestandtei-
len des laufenden Monats (das jeweili-
ge tarifliche Entgelt nach §§ 2 bis 4 des 
Entgelttarifvertrages) und den variablen 
Entgeltbestandteilen (z. B. Zuschläge und 
sonstige schwankende Entgelte) zusam-
men.

§ 13.3  Bei Anspruch des Mitar-
beiters auf ein weiter zu zahlendes Ar-
beitsentgelt (z. B. bei Krankheit) werden 
die festen Entgeltbestandteile gemäß 
Abs. 2 weiter gezahlt. Bei der Urlaubsver-
gütung sind zusätzlich die Zuschläge für 
Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Nacht-
arbeit zu zahlen, soweit der Mitarbeiter 
ohne den Urlaub Anspruch auf diese ge-
habt hätte. 

§ 13.4  Besteht für einen Monat 
ein anteiliger Entgeltanspruch (z. B. bei 
Ein- oder Austritt im Laufe des Monats) 
oder ist das Monatsentgelt aus ande-
ren Gründen (z. B. unbezahlte Ausfallzei-
ten) zu kürzen, so ermittelt sich der Ent-
geltanspruch nach dem Verhältnis der 
anzurechnenden Sollarbeitszeiten des 
Mitarbeiters in dem Monat zu den Soll-
arbeitszeiten des ganzen Monats.

§ 14

Entgeltumwandlung

Mitarbeiter haben einen Anspruch, tarif-
liche Entgeltbestandteile zugunsten ei-
ner Versorgungszusage zum Zwecke der 
Altersversorgung umzuwandeln.

Sie können verlangen, dass ihre zukünf-
tigen Entgeltansprüche bis zu 4% der je-
weiligen Beitragsbemessungsgrenze der 
Rentenversicherung für betriebliche Al-
tersversorgung verwandt werden. Bei 
dieser Entgeltumwandlung dürfen 1/160 
der Bezugsgröße nach §18 Abs. 1 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht 
unterschritten werden.

Die Einzelheiten werden zwischen Ar-
beitgeber und Mitarbeiter schriftlich ver-
einbart.

Gemäß der neuen gesetzlichen Regelung 
zur betrieblichen Altersversorgung er-
halten Beschäftigte ab dem 7. Beschäf-
tigungsmonat, erstmals ab dem 1. Juli 
2005 einen Anspruch auf einen monat-
lichen Betrag in Höhe von 13,30 Euro. 
Dieser Betrag ist ausschließlich für die 
betriebliche Altersversorgung (Direktver-
sicherung, Pensionskasse, Pensionsfond) 
zu zahlen, sofern dieses der Wunsch des 
Mitarbeiters ist. 

12 |  13



M
a
n

te
lt

a
ri

fv
e
rt

ra
g
 B

Z
A

 v
o

m
 2

2
.0

7.
2

0
0

3
 (

S
ta

n
d

 3
0

.0
5

.2
0

0
6

)

§ 15

Jahressonderzahlungen

§ 15.1  Ab dem zweiten Jahr 
des ununterbrochenen Bestehens des 
Beschäftigungsverhältnisses hat der Mit-
arbeiter Anspruch auf Jahressonderzah-
lungen in Form von zusätzlichem Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld. Ab dem 01.01.2006 
entsteht der Anspruch auf diese Jahres-
sonderzahlungen nach 6 Monaten unun-
terbrochenen Bestehens des Beschäfti-
gungsverhältnisses.

Die Auszahlung des Urlaubsgeldes er-
folgt mit der Abrechnung für den Monat 
Juni eines jeden Jahres, die Auszahlung 
des Weihnachtsgeldes erfolgt mit der 
Abrechnung für den Monat November ei-
nes jeden Jahres.

Das Urlaubs- und Weihnachtsgeld er-
höht sich mit zunehmender Dauer der Be-
triebszugehörigkeit, berechnet auf die 
Stichtage 30. Juni und 30. November.

§ 15.2  Das Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld beträgt, abhängig von der 
Dauer des ununterbrochenen Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses,

■ im zweiten Jahr jeweils  
150 Euro brutto,

■ im dritten und vierten Jahr jeweils 
200 Euro brutto,

■ ab dem fünften Jahr jeweils  
300 Euro brutto.

Teilzeitbeschäftigte erhalten die Sonder-
zahlungen anteilig entsprechend der ver-
einbarten individuellen regelmäßigen 
monatlichen Arbeitszeit.

§ 15.33 Voraussetzung für den An- 
spruch auf Auszahlung der Sonderzah-
lungen ist das Bestehen eines ungekün-
digten Beschäftigungsverhältnisses zum 
Auszahlungszeitpunkt.

Anspruchsberechtigte Mitarbeiter, deren 
Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr ruht, 
erhalten keine Leistungen. Ruht das Ar-
beitsverhältnis im Kalenderjahr teilweise, 
so erhalten sie eine anteilige Leistung.

Mitarbeiter, die bis zum 31. März des Fol-
gejahres aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheiden, haben das Weihnachtsgeld zu-
rückzuzahlen. Dies gilt nicht im Fall einer 
betriebsbedingten Kündigung durch den 
Arbeitgeber.

§ 16

Ausschlussfristen

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
sind innerhalb von zwei Monaten (bei 
Ausscheiden ein Monat) nach Fälligkeit 
schriftlich geltend zu machen.

Lehnt die Gegenpartei den Anspruch 
schriftlich ab, so muss der Anspruch in-
nerhalb von einem Monat nach der Ab-
lehnung bzw. dem Fristablauf gerichtlich 
geltend gemacht werden.

Ansprüche, die nicht innerhalb dieser 
Fristen geltend gemacht werden, sind 
ausgeschlossen.

12 |  13

3) Protokollnotiz zu § 15.3

Bei der Berechnung der Dauer des ununterbrochenen Be-
stehens des Arbeitsverhältnisses werden Zeiten, in denen 
das Arbeitsverhältnis ruht, nicht mitgerechnet. Ausgenom-
men sind arbeitsbedingte Erkrankungen und Arbeitsunfälle 
bis zu einem Zeitraum von 12 Monaten nach Ablauf der Ent-
geltfortzahlung.
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§ 17

Schlussbestimmungen

§ 17.1  Mitarbeiter werden nicht 
in Betrieben eingesetzt, die durch einen 
rechtmäßigen Arbeitskampf unmittel-
bar betroffen sind. §11 Abs. 5 AÜG gilt 
entsprechend. Ausnahmsweise kann der 
Einsatz im Rahmen des für den Kunden-
betrieb vereinbarten Notdienstes erfol-
gen. 

Sofern Mitarbeiter mittelbar von Arbeits-
kampfmaßnahmen betroffen sind, kann 
Kurzarbeit beantragt werden. Die Tarif-
vertragsparteien sagen für die jeweilige 
Durchsetzung der Kurzarbeit ihre Unter-
stützung zu. Dabei sind alle notwendigen 
Möglichkeiten auszuschöpfen.

§ 17.2  Die Berechnung des un-
unterbrochenen Bestehens des Beschäf-
tigungsverhältnisses im Sinne dieses Ta-
rifvertrages erfolgt ab Stichtag 1. Januar 
2002.

§ 18

In-Kraft-Treten und  
Kündigung

§ 18.1  Dieser Manteltarifvertrag 
tritt für die tarifgebundenen Arbeitge-
ber und Mitarbeiter am 1. Januar 2004 in 
Kraft.

Er kann mit einer Frist von sechs Mona-
ten, erstmals zum 31. Dezember 2008, 
gekündigt werden.

§ 18.2  Dieser Manteltarifvertrag 
tritt mit Unterzeichnung bereits insoweit 
in Kraft, als dieser durch einzelvertrag-
liche schriftliche Vereinbarung mit dem 
Mitarbeiter bereits ab diesem Termin 
zur Geltung gebracht werden kann (§19 
AÜG).

Wird vor dem Termin des In-Kraft-Tre-
tens dieses Tarifvertrages gemäß §18.1 
das AÜG geändert oder wird eine solche 
Änderung in das Gesetzgebungsverfah-
ren eingebracht, tritt der Manteltarifver-
trag nur dann in Kraft, wenn nicht eine 
der Tarifvertragsparteien ihn widerruft. 
Der Widerruf ist zulässig bis 15. Dezem-
ber 2003.

Wird das AÜG nach In-Kraft-Treten des 
Manteltarifvertrages grundsätzlich geän-
dert, steht beiden Tarifvertragsparteien 
abweichend von §18.1 Abs. 2 ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht mit Mo-
natsfrist zum Monatsende zu.
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Entgeltrahmentarifvertrag 
Zeitarbeit

§ 1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für die Mitglieder 
der Tarifvertragsparteien, die unter den 
Geltungsbereich (§1) des Manteltarifver-
trages fallen.

§ 2

Eingruppierungs-
grundsätze

§ 2.1  Die Mitarbeiter werden 
aufgrund ihrer überwiegenden Tätigkeit 
in eine Entgeltgruppe dieses Tarifvertra-
ges eingruppiert. Für die Eingruppierung 
ist ausschließlich die tatsächlich ausge-
übte Tätigkeit maßgebend. 

§ 2.2  Berufliche Qualifikation 
ohne Ausübung der Tätigkeiten begrün-
det keine Höhergruppierung.

§ 2.3  Vorübergehende Tätigkei-
ten einer höheren Entgeltgruppe rechtfer-
tigen keine neue Eingruppierung. Sofern 
zeitweise Arbeiten einer höherwertigen 
Entgeltgruppe übertragen werden, ist ab 
der 6. Woche eine Zulage in Höhe der Dif-
ferenz zwischen dem tariflichen Entgelt 
der niedrigeren Entgeltgruppe und dem 
für die Tätigkeit vorgesehenen Entgelt zu 
zahlen.

§ 2.4  Mitarbeiter können zu 
vorübergehenden Tätigkeiten, die einer 
niedrigeren Entgeltgruppe zuzuordnen 
sind, verpflichtet werden. In diesem Fall 
erfolgt keine Veränderung der Vergütung.

§ 3

Entgeltgruppen

Die Mitarbeiter sind gemäß ihrer tatsäch-
lichen, überwiegenden Tätigkeit in einer 
der nachfolgenden Entgeltgruppen ein-
zugruppieren. Die jeweiligen Tätigkeits-
beschreibungen sind für die Eingruppie-
rung maßgebend.

Entgeltgruppe 1

Tätigkeiten, die keine Anlernzeit erfor-
dern, nach fünf Monaten der Beschäf-
tigung oder Tätigkeiten, die eine kurze 
Anlernzeit erfordern.

Entgeltgruppe 2

Tätigkeiten, die eine Anlernzeit erfordern, 
die über die in der Entgeltgruppe 1 erfor-
derliche Anlernzeit hinaus geht sowie 
Einarbeitung erfordern.

■ vom 22.07.2003  
■ geändert durch Änderungstarifvertrag  
 vom 30.05.2006
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Entgeltgruppe 3

Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fer-
tigkeiten erforderlich sind, die durch 
eine Berufsausbildung vermittelt werden. 
Diese Kenntnisse und Fertigkeiten kön-
nen auch durch mehrjährige Tätigkeits-
erfahrung in der Entgeltgruppe 2 erwor-
ben werden.

Entgeltgruppe 4

Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fer-
tigkeiten erforderlich sind, die durch eine 
mindestens dreijährige Berufsausbildung 
vermittelt werden und die eine mehrjähri-
ge Berufserfahrung voraussetzen.

Entgeltgruppe 5

Tätigkeiten, die Kenntnisse und Fertigkei-
ten erfordern, die durch eine mindestens 
dreijährige Berufsausbildung vermittelt 
werden. Zusätzlich sind Spezialkennt-
nisse erforderlich, die durch eine Zusatz-
ausbildung vermittelt werden sowie eine 
langjährige Berufserfahrung.

Entgeltgruppe 6

Tätigkeiten, die eine Meister- bzw. Tech-
nikerausbildung oder vergleichbare Qua-
lifikationen erfordern.

Entgeltgruppe 7

Tätigkeiten, die zusätzlich zu den Merk-
malen der Entgeltgruppe 6 mehrjährige 
Berufserfahrung erfordern.

Entgeltgruppe 8

Tätigkeiten, die ein Fachhochschulstudi-
um erfordern.

Entgeltgruppe 9

Tätigkeiten, die ein Hochschulstudium 
bzw. Tätigkeiten, die ein Fachhochschul-
studium und mehrjährige Berufserfah-
rung erfordern.

Entgeltgruppe M1

Tätigkeiten, die keine Anlernzeit erfor-
dern.

Die Entgeltgruppe M tritt nur in Kraft, 
wenn der „Tarifvertrag zur Regelung von 
Mindestarbeitsbedingungen in der Zeit-
arbeit“ in Form der Rechtsverordnung 
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
wirksam wird und gilt dann bis 31. De-
zember 2008. 

Diese Entgeltgruppe gilt nur für Beschäf-
tigte, die ab dem Tag des Inkrafttretens 
der Rechtsverordnung zum „Tarifvertrag 
zur Regelung von Mindestarbeitsbedin-
gungen in der Zeitarbeit“ nach Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes eingestellt wer- 
den. 
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1) Protokollnotiz zu § 3 Abs. 11

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Anwendung 
des § 8.6 Manteltarifvertrag BZA für alle Entgeltgruppen nur 
insoweit erfolgen darf, dass das Entgelt der Entgeltgrup-
pe M mindestens das Bruttoentgelt darstellt. Diese Rege-
lung gilt nur für den Fall, dass ein Mindestlohn in Form einer 
Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
wirksam wird.
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§ 4

In-Kraft-Treten und  
Kündigung

§ 4.1  Dieser Entgeltrahmenta-
rifvertrag tritt für die tarifgebundenen 
Arbeitgeber und Mitarbeiter am 1. Januar  
2004 in Kraft.

Er kann mit einer Frist von sechs Mona-
ten, erstmals zum 31. Dezember 2008 ge-
kündigt werden.

§ 4.2  Dieser Entgeltrahmenta-
rifvertrag tritt mit Unterzeichnung be-
reits insoweit in Kraft, als dieser durch 
einzelvertragliche schriftliche Vereinba-
rung mit dem Mitarbeiter bereits ab die-
sem Termin zur Geltung gebracht werden 
kann (§19 AÜG).

Wird vor dem Termin des In-Kraft-Tretens 
dieses Tarifvertrages gemäß §4.1 das 
AÜG geändert oder wird eine solche Än-
derung in das Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht, tritt der Entgeltrahmentarif-
vertrag nur dann in Kraft, wenn nicht eine 
der Tarifvertragsparteien ihn widerruft. 
Der Widerruf ist zulässig bis 15. Dezem-
ber 2003.

Wird das AÜG nach In-Kraft-Treten des 
Entgeltrahmentarifvertrages grundsätz-
lich geändert, steht beiden Tarifvertrags-
parteien abweichend von 4.1 Abs. 2 ein 
außerordentliches Kündigungsrecht mit 
Monatsfrist zum Monatsende zu.
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Entgelttarifvertrag Zeitarbeit

§ 1

Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt für die Mitglieder 
der Tarifvertragsparteien, die unter den 
Geltungsbereich (§1) des Manteltarifver-
trages fallen.

§ 2

Entgelte

Es werden folgende Stundensätze und 
Zuschläge gezahlt. Die Ansprüche auf 
Zahlung der Zuschläge ergeben sich aus 
§4 dieses Tarifvertrages.

§ 3

Entgeltdifferenzierung

Für Mitarbeiter, die in Unternehmen/Be-
trieben in den Bundesländern Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
überlassen werden, können die Entgelte 
(§ 2) reduziert werden um:

■ ab 01.07.2006 bis zu 13%

Die Tarifvertragsparteien beraten recht-
zeitig über die Reduzierung für das Jahr 
2007 unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Lage. 

Für Mitarbeiter im Land Berlin gilt die 
gleiche Regelung wie für die neuen Bun-
desländer bezüglich der Einstellung und 
Überlassung. 

Es gelten die in der Anlage ausgewiese-
nen Tabellen.

Jahr M* 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2004 6,85 7,25 8,70 9,20 10,40 11,50 12,50 13,50 15,50

2005 7,02 7,43 8,92 9,43 10,66 11,79 12,81 13,84 15,89

2006 7,00 7,20 7,62 9,14 9,67 10,93 12,08 13,13 14,18 16,28

2007 7,15 7,38 7,81 9,37 9,91 11,20 12,38 13,46 14,54 16,69

Stundensätze in den neun Entgeltgruppen (in EUR)

18 |  19

*) Die Entgeltgruppe M tritt nur in Kraft, wenn der „Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitarbeit“  
in Form der Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz wirksam wird und gilt nur für Beschäftigte, die ab dem 
Tag des Inkrafttretens der Rechtsverordnung zum „Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitar-
beit“ nach Arbeitnehmer-Entsendegesetzes eingestellt werden. 

■ vom 22.07.2003  
■ geändert durch Änderungstarifvertrag vom 22.12.2004  
■ geändert durch Änderungstarifvertrag vom 30.05.2006
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§ 41

Zuschläge

Erfolgt ein ununterbrochener Einsatz bei 
dem gleichen Kunden, wird der einsatz-
bezogene Zuschlag fällig und zwar in 
Höhe von 

■ 1,5% nach Ablauf von  
9 Kalendermonaten 

■ 3,0 % nach Ablauf von  
12 Kalendermonaten

Wird der Einsatz für einen Zeitraum von 
bis zu 3 Monaten unterbrochen, so wird 
der einsatzbezogene Zuschlag nach der 
Unterbrechung unter Anrechnung der 
vorausgegangenen Überlassungszeiten 
fällig.

Es gelten die in der Anlage ausgewiese-
nen Tabellen.

§ 5

Tarifentwicklung in den 
Jahren 2004 bis 2007

Die Tarifvertragsparteien vereinbaren für 
die Laufzeit dieses Tarifvertrages folgen-
de Steigerungen der unter § 2 genannten 
Stundensätze, die jeweils zum 1. Januar  
des genannten Kalenderjahres gültig 
werden und sich kumulativ bezogen auf 
das jeweilige Vorjahr verstehen:

■ Zum 01.01.2005: 2,5%

■ Zum 01.07.2006: 2,5%

■ Zum 01.01.2007: 2,5%

Es gelten die in der Anlage ausgewiese-
nen Tariftabellen.

Die Tarifvertragsparteien werden spä-
testens im letzten Quartal des Jahres 
2007 Verhandlungen über die Steigerung 
der dann gültigen Stundensätze aufneh-
men.

§ 6

Verhandlungsverpflich-
tung Branchenzuschlag

Unter Berücksichtigung der besonders 
schwierigen wirtschaftlichen Situation 
der Zeitarbeitsunternehmen zum Zeit-
punkt des Abschlusses des Tarifvertra-
ges vereinbaren die Tarifvertragspar-
teien, nach dem 1. Oktober 2005 unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Situation der Zeitarbeitsbranche erneut 
Verhandlungen aufzunehmen.

1) Protokollnotiz zu § 4

Die für die Berechnung der Zuschläge erhebliche 
Überlassungszeit beginnt mit In-Kraft-Treten bzw. 
vorheriger Anwendung des Entgelttarifvertrages 
gemäß § 8.
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■ vom 22.07.2003  
■ geändert durch Änderungstarifvertrag vom 22.12.2004  
■ geändert durch Änderungstarifvertrag vom 30.05.2006
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§ 7

Sonstiges

§ 7.12  Zwischen den Tarifver-
tragsparteien dieses Tarifvertrages und 
dem Arbeitgeber des Kundenbetriebes 
kann eine abweichende tarifliche Rege-
lung zur Vergütung der Einsatzzeiten in 
diesem Kundenbetrieb (dreiseitige Ver-
einbarung) getroffen werden, wenn die-
se für die dort eingesetzten Mitarbeiter 
des Zeitarbeitunternehmens günstiger 
ist.

§ 7.2  Die jeweils gültigen Min-
destlöhne im Sinne des §1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz sind 
für jede tatsächlich geleistete Stunde 
mindestens zu zahlen. 

§ 8

In-Kraft-Treten und  
Kündigung

§ 8.1  Dieser Entgelttarifvertrag 
tritt für die tarifgebundenen Arbeitge-
ber und Mitarbeiter am 1. Januar 2004  
in Kraft.

Er kann mit einer Frist von sechs Mona-
ten, erstmals zum 31. Dezember 2008 ge-
kündigt werden.

§ 8.2  Dieser Entgelttarifvertrag 
tritt mit Unterzeichnung bereits insoweit 
in Kraft, als dieser durch einzelvertrag-
liche schriftliche Vereinbarung mit dem 
Mitarbeiter bereits ab diesem Termin 
zur Geltung gebracht werden kann (§ 19 
AÜG).

Wird vor dem Termin des In-Kraft-Tre-
tens dieses Tarifvertrages gemäß § 8.1 
das AÜG geändert oder wird eine solche 
Änderung in das Gesetzgebungsverfah-
ren eingebracht, tritt der Entgelttarifver-
trag nur dann in Kraft, wenn nicht eine 
der Tarifvertragsparteien ihn widerruft. 
Der Widerruf ist zulässig bis 15. Dezem-
ber 2003.

Wird das AÜG nach In-Kraft-Treten des 
Entgelttarifvertrages grundsätzlich ge-
ändert, steht beiden Tarifvertragspar-
teien abweichend von § 8.1 Abs. 2 ein 
außerordentliches Kündigungsrecht mit 
Monatsfrist zum Monatsende zu.

2) Protokollnotiz zu § 7.1

Tarifvertragspartei in diesem Sinne ist für 
die Seite der Gewerkschaften die jeweils 
für den Kundenbetrieb zuständige DGB 
Mitgliedsgewerkschaft.
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Anlagen 
zum Entgelttarifvertrag 
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Entgelt-
gruppe

Stunden-
satz 

2,0% 
(> 3 Monate)

3,5% 
(> 6 Monate)

5,0% 
(> 9 Monate)

7,5% 
(> 12 Monate)

Entgelt-
schlüssel

1 6,85 6,99 7,09 7,19 7,36 74 %

2 7,25 7,40 7,50 7,61 7,79 79 %

3 8,70 8,87 9,00 9,14 9,35 95 %

4 9,20 9,38 9,52 9,66 9,89 100 %

5 10,40 10,61 10,76 10,92 11,18 113 %

6 11,50 11,73 11,90 12,08 12,36 125 %

7 12,50 12,75 12,94 13,13 13,44 136 %

8 13,50 13,77 13,97 14,18 14,51 147 %

9 15,50 15,81 16,04 16,28 16,66 168 %

Entgelttabelle 2004 – West

Entgelt-
gruppe

Stunden-
satz 

2,0% 
(> 3 Monate)

3,5% 
(> 6 Monate)

5,0% 
(> 9 Monate)

7,5% 
(> 12 Monate)

1 5,93 6,04 6,13 6,22 6,37

2 6,27 6,40 6,49 6,58 6,74

3 7,53 7,68 7,79 7,90 8,09

4 7,96 8,12 8,24 8,36 8,55

5 9,00 9,18 9,31 9,45 9,67

6 9,95 10,15 10,30 10,44 10,69

7 10,81 11,03 11,19 11,35 11,62

8 11,68 11,91 12,09 12,26 12,55

9 13,41 13,68 13,88 14,08 14,41

Sonderregelung Ost 2004 (–13,5%)
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Entgelt-
gruppe

Stunden-
satz 

2,0% 
(> 3 Monate)

3,5% 
(> 6 Monate)

5,0% 
(> 9 Monate)

7,5% 
(> 12 Monate)

Entgelt-
schlüssel

1 7,02 7,16 7,27 7,37 7,55 74 %

2 7,43 7,58 7,69 7,80 7,99 79 %

3 8,92 9,10 9,23 9,36 9,59 95 %

4 9,43 9,62 9,76 9,90 10,14 100 %

5 10,66 10,87 11,03 11,19 11,46 113 %

6 11,79 12,02 12,20 12,38 12,67 125 %

7 12,81 13,07 13,26 13,45 13,77 136 %

8 13,84 14,11 14,32 14,53 14,88 147 %

9 15,89 16,21 16,44 16,68 17,08 168 %

Entgelttabelle 2005 – West (gültig bis 30.06.2006*)

Entgelt-
gruppe

Stunden-
satz 

2,0% 
(> 3 Monate)

3,5% 
(> 6 Monate)

5,0% 
(> 9 Monate)

7,5% 
(> 12 Monate)

1 6,07 6,19 6,29 6,38 6,53

2 6,43 6,56 6,65 6,75 6,91

3 7,71 7,87 7,98 8,10 8,29

4 8,16 8,32 8,44 8,56 8,77

5 9,22 9,41 9,54 9,68 9,91

6 10,20 10,40 10,55 10,71 10,96

7 11,08 11,30 11,47 11,64 11,91

8 11,97 12,21 12,39 12,57 12,87

9 13,74 14,02 14,22 14,43 14,77

Sonderregelung Ost 2005 (–13,5%/gültig bis 30.06.2006*)

*) gemäß Verhandlungsergebnisse BZA 
und DGB Tarifgemeinschaft Zeitarbeit 
vom 16.12.2005 und 28.03.2006
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Entgelt- 
gruppe

Stunden- 
satz 

1,5% 
(> 9 Monate)

3,0% 
(> 12 Monate)

Entgelt-
schlüssel

M** 7,00 — —

1 7,20 7,30 7,41 74%

2 7,62 7,73 7,85 79%

3 9,14 9,28 9,41 95%

4 9,67 9,81 9,96 100%

5 10,93 11,09 11,25 113%

6 12,08 12,26 12,44 125%

7 13,13 13,33 13,53 136%

8 14,18 14,40 14,61 147%

9 16,28 16,53 16,77 168%

Entgelttabelle 2006 – West (gültig ab 01.07.2006*)

Sonderregelung Ost 2006 (–13%/gültig ab 01.07.2006*)

Entgelt- 
gruppe

Stunden- 
satz 

1,5% 
(> 9 Monate)

3,0% 
(> 12 Monate)

M** 6,10 — —

1 6,26 6,36 6,45

2 6,63 6,73 6,83

3 7,95 8,07 8,19

4 8,41 8,54 8,66

5 9,51 9,65 9,79

6 10,51 10,67 10,83

7 11,43 11,60 11,77

8 12,34 12,52 12,71

9 14,17 14,38 14,59

*) gemäß Verhandlungsergebnisse BZA und DGB Tarifgemeinschaft Zeitarbeit vom 28.03.2006 und 30.05.2006

**) Die Entgeltgruppe M tritt nur in Kraft, wenn der „Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeit-
arbeit“ in Form der Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz wirksam wird und gilt nur für Beschäftigte, 
die ab dem Tag des Inkrafttretens der Rechtsverordnung zum „Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in 
der Zeitarbeit“ nach Arbeitnehmer-Entsendegesetzes eingestellt werden. 
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Entgelt- 
gruppe

Stunden- 
satz 

1,5% 
(> 9 Monate)

3,0% 
(> 12 Monate)

Entgelt-
schlüssel

M* 7,15 — —

1 7,38 7,49 7,60 74%

2 7,81 7,92 8,04 79%

3 9,37 9,51 9,65 95%

4 9,91 10,06 10,20 100%

5 11,20 11,37 11,54 113%

6 12,38 12,57 12,76 125%

7 13,46 13,66 13,86 136%

8 14,54 14,76 14,97 147%

9 16,69 16,94 17,19 168%

Entgelttabelle 2007

Vorläufige Sonderregelung Ost 2007 (–13%)

Entgelt- 
gruppe

Stunden- 
satz 

1,5% 
(> 9 Monate)

3,0% 
(> 12 Monate)

M* 6,22 — —

1 6,42 6,51 6,61

2 6,79 6,89 7,00

3 8,15 8,27 8,40

4 8,62 8,75 8,88

5 9,74 9,89 10,04

6 10,77 10,94 11,10

7 11,71 11,89 12,06

8 12,65 12,84 13,03

9 14,52 14,74 14,96

*) Die Entgeltgruppe M tritt nur in Kraft, wenn der „Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitarbeit“ 
in Form der Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz wirksam wird und gilt nur für Beschäftigte, die ab dem 
Tag des Inkrafttretens der Rechtsverordnung zum „Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitar-
beit“ nach Arbeitnehmer-Entsendegesetzes eingestellt werden. 
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Entgelttabelle 2008

Entgelt- 
gruppe

Stunden- 
satz 

1,5% 
(> 9 Monate)

3,0% 
(> 12 Monate)

M* 7,31 — —

Sonderregelung Ost 2008 (–13%)

Entgelt- 
gruppe

Stunden- 
satz 

1,5% 
(> 9 Monate)

3,0% 
(> 12 Monate)

M* 6,36 — —

*) Die Entgeltgruppe M tritt nur in Kraft, wenn der „Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitarbeit“ 
in Form der Rechtsverordnung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz wirksam wird und gilt nur für Beschäftigte, die ab dem 
Tag des Inkrafttretens der Rechtsverordnung zum „Tarifvertrag zur Regelung von Mindestarbeitsbedingungen in der Zeitar-
beit“ nach Arbeitnehmer-Entsendegesetzes eingestellt werden. 
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Notizen
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